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KURZFASSUNG 

 

33.1.2 In der 2. Bundesliga Pro müssen in jeder Mannschaft mindestens die Hälfte der Spielerinnen, die in den Spielberichtsbogen eingetragen werden, aus 

dem Ursprungsverband DVV stammen. 

 

Regel Thema Regelung 

 
4.1.1 

 
Zusammensetzung der 
Mannschaft 

 
6 bis 14 Spielerinnen 
 
Die Erfüllung der Bestimmungen nach 31.1.2 LST werden nur einmalig (!) bei 
Unterzeichnung der Mannschaftsliste (Regel 5.1.1/5.2.2) geprüft. 
 

 

 

 

 

 

33.1.3 In der 2. Bundesliga Frauen Pro müssen in jeder Mannschaft während eines Spiels durchgängig mindestens zwei Spielerinnen, deren 

Ursprungsverband der DVV ist, auf dem Spielfeld stehen. Näheres regelt die Handlungsanweisung. 

 

Leitlinien: 

• gezählt werden die Spielerinnen, die auf dem Spielfeld (9 x 9 Meter) stehen, also die 6 Spielerinnen, die aktiv im Spiel sind, 

• „durchgängig“ ist als „ununterbrochen während der gesamten Spieldauer“ zu verstehen, d. h. „ohne Unterbrechung oder Ausnahme“; es heißt nicht 

„Ausnahmen regelt die Handlungsanweisung“, sondern „Näheres regelt die Handlungsanweisung“, 

• im Fall von Verletzung/ Hinausstellung/ Disqualifikation einer DVV-Spielerin gilt: „Quote hat Vorrang“; kann die Quote an DVV-Spielerinnen weder 

durch reguläre noch ausnahmsweise Wechsel erfüllt werden, gilt die Mannschaft (für den Satz / für das Spiel) als unvollständig. 
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Regel Thema Regelung Verstoß 

 
7.3.1 

 
Startaufstellung 

 

 Spielfeld und L 

1 ITC 

2 ITC 

3 ITC 

4 ITC 

5 DVV 

6 DVV 

L1 ITC/DVV 

L2 ITC/DVV 

 
 
 

 

 Spielfeld und L 

1 ITC 

2 ITC 

3 ITC 

4 ITC 

5 ITC 

6 DVV 

L1 DVV 

L2 ITC/DVV 

 

• DVV-Spielerin als Libera (L1) ersetzt keine DVV-Spielerin 
in Startaufstellung. 
 

 
19.3.2 

 
Libera-Austauschaktion 
Libera auf Spielfeld 
Libera nicht auf Spielfeld 

 

 Spielfeld und L zulässiger  
Libera-Austausch  

1 ITC L1/L2 

2 ITC L1/L2 

3 ITC L1/L2 

4 ITC L1/L2 

5 DVV L2 

6 DVV L2 

L1 ITC  

L2 DVV  

 

• L1 kann (nur) gegen Spielerin 1 - 4 ausgetauscht werden, 

• L1 kann nicht gegen Spielerin 5 - 6 ausgetauscht werden, 

• L2 kann gegen jede Spielerin getauscht werden, 
 

 Spielfeld und L Zulässiger  
Libera-Austausch  

1 ITC L1/L2 

2 ITC L1/L2 

3 ITC L1/L2 

4 DVV L1/L2 

 

 Spielfeld und L unzulässiger  
Libera-Austausch  

1 ITC  

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  

5 DVV L1 (ITC) 

6 DVV L1 (ITC) 

L1 ITC  

L2 DVV  
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Regel Thema Regelung Verstoß 

5 DVV L1/L2 

6 DVV L1/L2 

L1 ITC/DVV  

L2 ITC/DVV  

 

• L1 kann gegen (alle) Spielerinnen 1 - 6 ausgetauscht 
werden, 

• L2 kann gegen (alle) Spielerinnen 1 - 6 ausgetauscht 
werden. 

 

 
15.10.4 

 
Spielerwechsel 

 

 Spielfeld und L zulässige Wechsel 

1 ITC DVV/ITC 

2 ITC DVV/ITC 

3 ITC DVV/ITC 

4 ITC DVV/ITC 

5 DVV DVV 

6 DVV DVV 

 

• Spielerinnen 1 - 4 können sowohl gegen ITC-Spielerinnen 
als auch gegen DVV-Spielerinnen gewechselt werden, 

• Spielerinnen 5/6 können nur gegen DVV-Spielerinnen 
gewechselt werden. 

 

 

 Spielfeld und L unzulässige Wechsel 

1 ITC  

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  

5 DVV ITC 

6 DVV  

 

• siehe Regel 15.9.2 

 
15.10.4 

 
Spielerwechsel 
Mehrfachwechsel 

 

 Spielfeld und L zulässige Wechsel 

1 ITC DVV 

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  

5 DVV ITC 

6 DVV  

 

• zunächst ist Wechsel von Spielerin 1 durchzuführen → 3 
DVV / 3 ITC, 

• dann ist Wechsel von Spielerin 5 durchzuführen → 4 ITC / 
2 DVV. 
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Regel Thema Regelung Verstoß 

 

 
15.7 

 
Ausnahmsweiser Wechsel 
 

 

 Spielfeld und L Aktion 

1 ITC  

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  

5 DVV Verletzung 
Hinausstellung 
Disqualifikation 

6 DVV  

L1 DVV  

 

 Wechselspieler Status 

7 ITC  

8 DVV wurde im Satz 
bereits gegen 
Spielerin 1 
gewechselt 

9 DVV Hinausstellung 

 

• Spielerin 5 darf/ muss über die Beschränkungen der 
Regel 15.6 hinaus gegen Spielerin 8 gewechselt werden 
(ausnahmsweiser Wechsel), 

• Spielerin 5 darf nicht zurückkommen (Regel 15.7). 
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LANGFASSUNG 

A. RECHTSGRUNDLAGEN 

Für die 2. Bundesliga Frauen Pro wurden nachfolgende Regelungen zur Spielerinnenliste und Einsatz von Spielerinnen im Lizenzstatut verankert: 

 

33.1  Eintragung im Spielberichtsbogen sowie Spieleinsatz. 

33.1.1  Abweichend von Regel 4.1.1 der Offiziellen Volleyball-Spielregeln kann sich eine Mannschaft aus bis zu 14 Spielern zusammensetzen. 

Abweichend von Regel 19.1.1 der Offiziellen Volleyball-Spielregeln muss für den Fall, dass 13 Spieler im Spielberichtsbogen eingetragen sind, 

mindestens ein Libero benannt werden. Falls 14 Spieler im Spielberichtsbogen eingetragen sind, müssen zwei Liberos benannt werden. 

33.1.2  In der 2. Bundesliga Pro müssen in jeder Mannschaft mindestens die Hälfte der Spieler, die in den Spielberichtsbogen eingetragen werden, 

aus dem Ursprungsverband DVV stammen. Mindestens zwei Spieler davon müssen der Altersklasse U23 angehören. 

 Verstöße werden mit Spielverlust gemäß 5.3.2 BSO geahndet. 

33.1.3  In der 2. Bundesliga Pro müssen in jeder Mannschaft während eines Spiels durchgängig mindestens zwei Spieler, deren Ursprungsverband 

der DVV ist, auf dem Spielfeld stehen. Näheres regelt die Handlungsanweisung. 

 Verstöße werden mit Spielverlust gemäß 5.3.2 BSO geahndet. 

 

B. QUOTE FÜR SPIELERINNEN, DEREN URSPRUNGSVERBAND DER DVV IST 

Zunächst zur Begriffserklärung: 

• „DVV-Spielerinnen“ / Spielerinnen, deren Ursprungsverband der DVV ist = Spielerinnen deutscher Staatsangehörigkeit sowie ausländische 

Spielerinnen, die ihre erste Spielberechtigung in Deutschland erworben haben und nicht dem ITC-Verfahren unterliegen,  

• „ITC-Spielerinnen“ = alle ausländischen Spielerinnen, die dem ITC-Verfahren unterliegen. 

 

Zu unterscheiden sind: 

• Mannschaftsmeldeliste in SAMS (14.1 ff. und 16.1 LST) → keine Beschränkung in Gesamtzahl der ITC-Spielerinnen und keine Quotierung, 

• Spielerliste am Spieltag/SAMS Score (33.1 LST / Regel 4.1.1) → es greifen nachfolgende Regelungen, 

• 6 Spielerinnen auf Spielfeld → es greifen nachfolgende Regelungen. 
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B.1 QUOTE AUF DEM SPIELBERICHTSBOGEN (SPIELERLISTE SAMS SCORE) 

33.1.2 In der 2. Bundesliga Pro müssen in jeder Mannschaft mindestens die Hälfte der Spielerinnen, die in den Spielberichtsbogen eingetragen werden, aus 

dem Ursprungsverband DVV stammen. 

 

Beispiel 1a DVV ITC 

Mannschaftsmeldeliste 
(SAMS) 

6 6 

Anwesenheit am Spieltag nur 5, da 1 erkrankt 6 

Spielerliste SAMS Score 5 5 → 1 ITC-Spielerin darf 
nicht eingetragen werden 

Optionen auf dem Spielfeld 2 
3 
4 
5 

4 
3 
2 
1 

 

Beispiel 1b DVV ITC 

Mannschaftsmeldeliste 
(SAMS) 

6 6 

Anwesenheit am Spieltag nur 5, da 1 erkrankt 
(zzgl. 1 Höherspielen) 

6 

Spielerliste SAMS Score 5 + 1 Höherspielen 6 

Optionen auf dem Spielfeld 2 
3 
4 
5 
6 

4 
3 
2 
1 
0 

 

Beispiel 2 DVV ITC 

Mannschaftsmeldeliste 
(SAMS) 

8 3 

Anwesenheit am Spieltag nur 4, da 4 erkrankt 3 

Spielerliste SAMS Score 4 3  

Optionen auf dem Spielfeld 3 
4 

3 
2 
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Beispiel 3 DVV ITC 

Mannschaftsmeldeliste 
(SAMS) 

4 6 

Anwesenheit am Spieltag 4 6 

Spielerliste SAMS Score 4 4 → 2 ITC-Spielerinnen 
dürfen nicht eingetragen 
werden 

Optionen auf dem Spielfeld 2 
3 
4 

4 
3 
2 

 

Beispiel 4 DVV ITC 

Mannschaftsmeldeliste 
(SAMS) 

6 6 

Anwesenheit am Spieltag nur 2, da 4 erkrankt 6 

Spielerliste SAMS Score 2 2 → 4 ITC-Spielerinnen 
dürfen nicht eingetragen 
werden 

Optionen auf dem Spielfeld Mannschaft ist mit nur 4 Spielerinnen unvollständig; 0:3-
Wertung 

 

• FAZIT: Sofern eine Mannschaft verhältnismäßig viele ITC-Spielerinnen hat, ist darauf zu achten, dass etwaige verletzungsbedingte Ausfälle 

deutscher Spielerinnen durch Spielerinnen aus einer tieferklassigen Mannschaft (Höherspielen) kompensiert werden können. Ansonsten droht die 

Gefahr, dass ITC-Spielerinnen – obwohl spielfähig – nicht in den Spielberichtsbogen eingetragen werden dürfen. 

 

Regel Thema Regelung  

5.1.1 
5.2.2 

Unterzeichnung des 
Spielberichtsbogens 

Unterzeichnung des Spielberichtsbogens mit 
Spielerliste vor dem Spiel 
 
Abschluss der Mannschaftsliste 
 

 

4.1.1 Zusammensetzung der 
Mannschaft 

6 bis 14 Spielerinnen 
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Regel Thema Regelung  

Die Erfüllung der Bestimmungen nach 31.1.2 LST 
werden nur einmalig (!) bei Unterzeichnung der 
Mannschaftsliste (Regel 5.1.1/5.2.2) geprüft. 
 

(4.1.1) Verletzung beim Einspielen 
vor Abschluss der 
Mannschaftsliste 
 

Verringert sich die Anzahl der (verfügbaren) 
Spielerinnen beim Einspielen, hat dies keinerlei 
nachteilige Auswirkungen auf die Bestimmungen nach 
33.1.2 LST. 
 
Keine Sanktion. 
 
Die verletzte Spielerin wird aus technischen Gründen in 
der Spielerliste erfasst und als verletzt gekennzeichnet. 
Spielerinnen, die nicht für Erfüllung der 50%-Quote 
benötigt werden, werden nicht erfasst. 
 

 

17.1.1 Verletzung während des 
Spiels/ nach Abschluss der 
Spielerliste 
 
 

Verringert sich die Anzahl der (verfügbaren) 
Spielerinnen während des Spiels, hat dies keinerlei 
nachteilige Auswirkungen auf die Bestimmungen nach 
33.1.2 LST. 
 
Keine Sanktion. 
 

 

19.5 
21.3.2 
21.3.3 
 

Hinausstellung 
Disqualifikation 

Verringert sich die Anzahl der (verfügbaren) 
Spielerinnen während des Spiels, hat dies keinerlei 
nachteilige Auswirkungen auf die Bestimmungen nach 
33.1.2 LST. 
 
Keine Sanktion. 
 

 

 

  



 Anlage 1 - Handlungsanweisung Umsetzung Quote DVV-Spielerinnen vom 06.11.2024  

AK 2.BLF Pro Ressortverantwortlicher GF: Sattler 
19.03.2025 Ressortverantwortlicher VBL-Center: Ackermann, Herter 

 

SEITE 9  

B.2 QUOTE AUF DEM SPIELFELD 

33.1.3 In der 2. Bundesliga Frauen Pro müssen in jeder Mannschaft während eines Spiels durchgängig mindestens zwei Spielerinnen, deren 

Ursprungsverband der DVV ist, auf dem Spielfeld stehen. Näheres regelt die Handlungsanweisung. 

 

Leitlinie: 

• gezählt werden die Spielerinnen, die auf dem Spielfeld (9 x 9 Meter) stehen, also die 6 Spielerinnen, die aktiv im Spiel sind, 

• „durchgängig“ ist als „ununterbrochen während der gesamten Spieldauer“ zu verstehen, d. h. „ohne Unterbrechung oder Ausnahme“; es heißt nicht 

„Ausnahmen regelt die Handlungsanweisung“, sondern „Näheres regelt die Handlungsanweisung“: 

o gemeint ist jedoch nicht, dass dieselben DVV-Spielerinnen durchgängig auf dem Spielfeld stehen müssen, 

o es ist lediglich sicherzustellen, dass jederzeit – auch nach erfolgten Spielerwechseln und Libero-Austauschaktionen – 2 DVV-Spielerinnen 

(von 6 Spielerinnen) auf dem Spielfeld stehen, 

• im Fall von Verletzung/ Hinausstellung/ Disqualifikation einer DVV-Spielerin gelten folgende Leitlinien: 

o „Quote hat Vorrang“, 

o unter Beachtung der Quotenregelung sind alle (regulären) Wechsel mit DVV-Spielerinnen durchzuführen, 

o sollte ein regulärer Wechsel einer DVV-Spielerin nicht möglich sein, so ist ein ausnahmsweiser Wechsel gegen eine DVV-Spielerin zu 

genehmigen (statt eines regulären Wechsels gegen eine ITC-Spielerin), 

o ist ein ausnahmsweiser Wechsel nicht möglich, ist die Mannschaft für unvollständig zu erklären (für den Satz/ für das Spiel); dies gilt auch 

für den Fall, dass noch spielfähige ITC-Spielerinnen zur Verfügung stehen. 

 

Nachfolgende Übersicht greift insbesondere Grenzfälle auf, d. h. Fälle, in denen aufgrund der Spielerinnenzahl (4 ITC-Spielerinnen, wenig 

Wechselspieler) eine besondere Auslegungserfordernis besteht.  

 

Regel Thema Regelung Verstoß 

 
7.3.1 

 
Startaufstellung 

 

 Spielfeld und L 

1 ITC 

2 ITC 

3 ITC 

4 ITC 

5 DVV 

6 DVV 

 

 Spielfeld und L 

1 ITC 

2 ITC 

3 ITC 

4 ITC 

5 ITC 

6 DVV 
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Regel Thema Regelung Verstoß 

L1 ITC/DVV 

L2 ITC/DVV 

 
 
 

L1 DVV 

L2 ITC/DVV 

 

• DVV-Spielerin als Libera (L1) ersetzt keine DVV-Spielerin 
in Startaufstellung. 

 

 
7.3.5.2 

 
abweichende 
Startaufstellung 
vor Satzbeginn 

  

 Spielfeld und L 

1 ITC 

2 ITC 

3 ITC 

4 ITC 

5 ITC 

6 DVV 

L1 ITC/DVV 

L2 ITC/DVV 

 

• Spielerin 5 muss gemäß Regel 7.3.5.2 ersetzt werden, 
keine Sanktion. 

 

 
7.3.5.3 

 
abweichende 
Startaufstellung 
im weiteren Spielverlauf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Spielfeld und L 

1 ITC 

2 ITC 

3 ITC 

4 ITC 

5 ITC 

6 DVV 

L1 ITC/DVV 

L2 ITC/DVV 

 

• Aufstellung wird gemäß Regel 7.3.5.3 korrigiert, Punkte 
werden aberkannt; Gegner erhält Punkt und Aufschlag, 

• Spiel wird fortgesetzt, 

• siehe auch Regel 15.9.1. 
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Regel Thema Regelung Verstoß 

 Feststellung von Verstoß 
nach Ziffer 33.1.3 LST nach 
Spielende 

  

 Spielfeld und L 

1 ITC 

2 ITC 

3 ITC 

4 ITC 

5 ITC 

6 DVV 

L1 ITC/DVV 

L2 ITC/DVV 

 

• Spielverlust nach Ziffer 33.1.3 LST (0:3 | 0:25, 0:25, 0:25). 
 

 
19.3.2 

 
Libera-Austauschaktion 
Libera auf Spielfeld 
Libera nicht auf Spielfeld 

 

 Spielfeld und L zulässiger  
Libera-Austausch  

1 ITC L1/L2 

2 ITC L1/L2 

3 ITC L1/L2 

4 ITC L1/L2 

5 DVV L2 

6 DVV L2 

L1 ITC  

L2 DVV  

 

• L1 kann (nur) gegen Spielerin 1 - 4 ausgetauscht werden, 

• L1 kann nicht gegen Spielerin 5 - 6 ausgetauscht werden, 

• L2 kann gegen jede Spielerin getauscht werden, 
 

 Spielfeld und L zulässiger  
Libera-Austausch  

1 ITC L1/L2 

2 ITC L1/L2 

3 ITC L1/L2 

4 DVV L1/L2 

5 DVV L1/L2 

6 DVV L1/L2 

 

 Spielfeld und L unzulässiger  
Libera-Austausch  

1 ITC  

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  

5 DVV L1 (ITC) 

6 DVV L1 (ITC) 

L1 ITC  

L2 DVV  
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Regel Thema Regelung Verstoß 

L1 ITC/DVV  

L2 ITC/DVV  

 

• L1 kann gegen (alle) Spielerinnen 1 - 6 ausgetauscht 
werden, 

• L2 kann gegen (alle) Spielerinnen 1 - 6 ausgetauscht 
werden. 

 

 
15.10.4 

 
Spielerwechsel 

 

 Spielfeld und L zulässige Wechsel 

1 ITC DVV/ITC 

2 ITC DVV/ITC 

3 ITC DVV/ITC 

4 ITC DVV/ITC 

5 DVV DVV 

6 DVV DVV 

 

• Spielerinnen 1 - 4 können sowohl gegen ITC-Spielerinnen 
als auch gegen DVV-Spielerinnen gewechselt werden, 

• Spielerinnen 5/6 können nur gegen DVV-Spielerinnen 
gewechselt werden. 

 

 

 Spielfeld und L unzulässige Wechsel 

1 ITC  

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  

5 DVV ITC 

6 DVV  

 

• siehe Regel 15.9.2 

 
15.10.4 

 
Spielerwechsel 
Mehrfachwechsel 

 

 Spielfeld und L zulässige Wechsel 

1 ITC DVV 

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  

5 DVV ITC 

6 DVV  

 

• zunächst ist Wechsel von Spielerin 1 durchzuführen → 3 
DVV / 3 ITC, 

• dann ist Wechsel von Spielerin 5 durchzuführen → 4 ITC / 
2 DVV. 
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Regel Thema Regelung Verstoß 

 
15.9.2 

 
Unrechtmäßiger Wechsel 
 
 
 

  

 Spielfeld und L durchgeführter 
Wechsel 

1 ITC  

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  

5 DVV ITC 

6 DVV  

 
falls Wechsel entgegen des Regelwerks durchgeführt wurde, 
gilt: 

• Punkt und Aufschlag für den Gegner gemäß Regel 
15.9.2.1, 

• Wechsel wird rückgängig gemacht, Aufstellung wird 
gemäß Regel 15.9.2.2 korrigiert, 

• seit dem unrechtmäßigen Wechsel erzielten Punkte 
werden gemäß Regel 15.9.2.3 gestrichen, 

• Spiel wird fortgesetzt, 

• siehe auch Regel 7.3.5.3. 
 

 
16.1.3 

 
Spielverzögerung 
 

  

 Spielfeld und L beantragter Wechsel 

1 ITC  

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  

5 DVV ITC 

6 DVV  

 

• Wechsel ist als unzulässig zurückzuweisen, 

• Beantragung eines unrechtmäßigen Wechsels wird 
gemäß Regel 16.1.3 sanktioniert als Verwarnung bzw. 
Bestrafung. 
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Regel Thema Regelung Verstoß 

 
15.7 

 
Ausnahmsweiser Wechsel 
 

 

 Spielfeld und L Aktion 

1 ITC  

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  

5 DVV Verletzung 
Hinausstellung 
Disqualifikation 

6 DVV  

L1 DVV  

 

 Wechselspieler Status 

7 ITC  

8 DVV wurde im Satz 
bereits gegen 
Spielerin 1 
gewechselt 

9 DVV Hinausstellung 

 

• Spielerin 5 darf/ muss über die Beschränkungen der 
Regel 15.6 hinaus gegen Spielerin 8 gewechselt werden 
(ausnahmsweiser Wechsel), 

• Spielerin 5 darf nicht zurückkehren (Regel 15.7). 
 
 

 

 
15.8 

 
Unvollständigkeit bei  
Hinausstellung 
 

 

 Spielfeld und L Aktion 

1 ITC  

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  

5 DVV Hinausstellung 

6 DVV  

L1 DVV  
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Regel Thema Regelung Verstoß 

 

 Wechselspieler Status 

7 ITC  

8 DVV Verletzung 

9 DVV Hinausstellung 

 

• Spielerin 5 kann weder regulär noch ausnahmsweise 
gewechselt werden, 

• Satzverlust wegen Unvollständigkeit, 

• Spiel wird fortgesetzt. 
 

 
15.8 

 
Unvollständigkeit bei 
Disqualifikation 
 

 

 Spielfeld und L Aktion 

1 ITC  

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  

5 DVV Disqualifikation 

6 DVV  

L1 DVV  

 

 Wechselspieler Aktion 

7 ITC  

8 DVV Verletzung 

9 DVV Hinausstellung 

 

• Spielerin 5 kann weder regulär noch ausnahmsweise 
gewechselt werden, 

• Satzverlust wegen Unvollständigkeit, 

• Spiel wird fortgesetzt. 
 

 

 
15.8 

 
Unvollständigkeit bei 
Disqualifikation 
 

 

 Spielfeld und L Aktion 

1 ITC  

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  
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Regel Thema Regelung Verstoß 

5 DVV Disqualifikation 

6 DVV  

L1 DVV  

 

 Wechselspieler Status 

7 ITC  

8 DVV Verletzung 

9 DVV Verletzung 

 

• Spielerin 5 kann weder regulär noch ausnahmsweise 
gewechselt werden, Spielverlust wegen Unvollständigkeit 

 

 
17.1.2 

 
Verletzung 

 

 Spielfeld und L Aktion 

1 ITC  

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  

5 DVV Verletzung 

6 DVV  

L1 DVV  

 

 Wechselspieler Status 

7 ITC  

8 DVV wurde im Satz 
bereits gegen 
Spielerin 1 
gewechselt 

9 DVV Hinausstellung 

 

• Spielerin 5 darf/ muss ausnahmsweise gegen Spielerin 8 
gewechselt werden 

 
 

 

 
17.1.2 

  

 Spielfeld und L Aktion 

1 ITC  
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Regel Thema Regelung Verstoß 

2 ITC  

3 ITC  

4 ITC  

5 DVV Verletzung 

6 DVV  

L1 DVV  

 

 Wechselspieler Status 

7 ITC  

8 DVV Verletzung 

9 DVV Disqualifikation 

 

• der Spielerin 5 wird eine Wiederherstellungszeit gemäß 
Regel 17.1.2 gewährt; kann die Spielerin nicht 
weiterspielen, wird die Mannschaft für unvollständig 
erklärt 

 

 
19.3.2.2 
19.3.2.4 
19.3.2.9 

 
Libera-Austauschaktionen 
zwischen 2 Liberas 
 

 

 Spielfeld und L 
 

L im Spiel  Austaus
ch 

1 ITC   

2 ITC   

3 ITC   

4 ITC L1/DVV L2/ITC 

5 DVV   

6 DVV   

    

L1 DVV   

L2 ITC   

 

• Libera-Austauschaktion L1/L2 kann stattfinden 
 

 

 Spielfeld und L 
 

L im Spiel  Austaus
ch 

1 ITC   

2 ITC   

3 ITC   

4 ITC   

5 DVV L1 (DVV) L2 (ITC) 

6 DVV   

    

L1 DVV   

L2 ITC   

 

• es darf keine Libera-Austauschaktion L1/L2 stattfinden, 

• Sanktion gemäß Regel 13.3.2.9 erfolgt wie ein 
unrechtmäßiger Wechsel (Regel 15.9.2). 
 

 

 
19.4 

 
Neubenennung Libera 
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Regel Thema Regelung Verstoß 

 • Die Neubenennung kann nur erfolgen, sofern dadurch 2 
DVV-Spielerinnen als Spielerin 1 bis 6 erhalten bleiben. 

 
 

 Spielfeld und L Aktion Neubenennung 

1 ITC   

2 ITC   

3 ITC   

4 ITC   

5 DVV   

6 DVV   

L1 DVV Verletzung Spielerin 7 

 
 

 Wechselspieler Status 

7 ITC  

8 DVV Verletzung 

9 DVV Disqualifikation 

 

• nur Spielerin 7 kann bei Verletzung von L1 als neue 
Libera benannt werden 

• neu benannte L1 kann (nur) gegen Spielerin 1 - 4 
ausgetauscht werden, 

• neu benannte L1 kann nicht gegen Spielerin 5 - 6 
ausgetauscht werden, 
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